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Meine sehr geehrten Damen und
Herren, 

zunächst einmal wünsche ich Ihnen für
das Jahr 2009 Gesundheit, Wohlergehen
und geschäftlichen Erfolg. 

Allerdings ist die Zeit, in der wir leben,
von einer nachhaltigen Krise geprägt, die
uns alle mit ihren täglichen Nachrichten
betrifft. Nach allen Diskussion um das Kon-
junkturpaket 1 und 2 kommt nun die Dis-
kussion um einen Rettungsschirm für
Unternehmen. 

Parallel hierzu wird diskutiert, das Ret-
tungspaket für die Banken noch einmal zu
ergänzen. Denn es ist offensichtlich, dass
viele Unternehmen weiterhin Probleme
haben, sich Kredite zu beschaffen. 

Die Entwicklung der letzten Wochen hat
deutlich gemacht, dass wir nach wie vor
einen erheblichen Vertrauensverlust in
Deutschland haben – in die Banken, vor
allem aber auch nach wie vor der Banken
untereinander. Dies führt im Ergebnis dazu,
dass wir mit immer wieder neuen Überra-
schungen auf dem Finanzmarkt zu rechnen
haben. Das jüngste Beispiel ist hier die
Commerzbank und dies sind Entwicklun-
gen, die eben auch unmittelbare Auswir-
kungen auf die so genannte reale Wirtschaft
haben, wie wir ja täglich selber bei der Auf-
tragslage in unseren Betrieben erleben müs-
sen. 

Ich halte allerdings nicht so sonderlich
viel von den derzeit diskutierten Möglich-
keiten, etwa über einen Deutschlandfonds

in einer Größenordnung von 100 Mrd.
Euro, die da in Rede stehen, um den  Unter-
nehmen als Folge der Kreditkrise zu helfen.
Denn da stellt sich natürlich schon sehr die
Frage, wo fangen wir an und wo hören wir
auf. Was hätte das Handwerk von einer sol-
chen Lösung? Nichts!

Man kann auch nicht ermessen, wer
schließlich darüber entscheiden soll – der
berühmte Staatssekretär im Bundesfinanz-
ministerium, der gleichzeitig auch jetzt in
den Aufsichtsrat der Commerzbank einrü-
cken soll, oder wer soll das eigentlich tun.
Nach meiner Auffassung wäre eher darü-
ber nachzudenken, ob das Paket, was man
für die Banken geschnürt hat, noch einmal
ergänzt, vielleicht auch modifiziert. Das
Vertrauen muss hier wieder hergestellt wer-
den und Betriebe müssen endlich von den
sinkenden Zinsen profitieren. Nur so kann
der „realen Wirtschaft“, kann uns Handwer-
kern geholfen werden.

Ein weiterer wesentlicher Punkt wird
sein, die Möglichkeiten der Kurzarbeit kurz-

fristig zu erleichtern. Die Unternehmen
werden nämlich in der Rezession versuchen,
ihre Stammbelegschaft zu halten und be-
triebsbedingte Kündigungen möglichst zu
vermeiden. Dass ein Facharbeitermangel
vorhanden ist, hat sich bereits in den letz-
ten Monaten vor der Krise gravierend abge-
zeichnet. Zur Beschäftigungssicherung
gehören zwar auch z. B. Arbeitszeitflexi-
bilisierung und der Abbau von Arbeitszeit-
guthaben. Man sollte jedoch auch vehe-
ment dafür eintreten, kurzfristig die Bedin-
gungen zur Einführung von Kurzarbeiter-
geld zu ändern. Dazu gehört eine verwal-
tungsmäßige Vereinfachung und eine Ent-
lastung der Unternehmen, die mit Kurzar-
beit konjunkturelle Probleme auffangen
wollen. Dabei sollten die Sozialversiche-
rungsbeiträge, die bei Zahlung von Kurzar-
beitergeld bisher allein vom Arbeitgeber zu
tragen sind, deutlich reduziert werden. Der
Arbeitnehmerbeitrag zur Sozialversicherung
für Kurzarbeitergeld sollte dazu künftig aus
dem Bundeshaushalt getragen werden.
Insofern würde eine Änderung beim Kurz-
arbeitergeld vielen kleinen und mittleren
Handwerksbetrieben sehr helfen. 

Richtig ist, dass durch die vorgeschlage-
nen Maßnahmen die Staatsverschuldung
kurzfristig ansteigt, mittelfristig darf aber
das Konsolidierungsziel nicht aus den Au-
gen verloren werden, egal welche Maßnah-
men angestrebt werden. Vertrauensbildung,
und diese ist wichtig, kann nur gelingen,
wenn der feste Wille, bis spätestens 2013
den Haushalt wieder auszugleichen, glaub-
haft vermittelt wird. Hieran muss die Politik
arbeiten und keinen Zweifel aufkommen
lassen.

Editorial
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Alles spricht von der Wirtschaftskrise.
Obermeister Rüdiger Otto von der Bauge-
werksinnung Bergisches Land hingegen
sagt: „Wer jetzt nicht baut, ist selber schuld.“
Schließlich sind die Zinsen billig wie lange
nicht mehr, und wer weiß, wie lange die
Banken so günstig Geld verleihen. Dennoch
können selbst Fachleute schwer einschät-
zen, inwieweit beispielsweise junge Familien
bereit sind, in der momentanen wirtschaft-

lichen Situation ihren Traum von den eige-
nen vier Wänden zu verwirklichen.

Auch für Rüdiger Otto ist es schwierig
zu sagen, wohin die Reise in der Bauwirt-
schaft geht. Derzeit berichten manche sei-
ner Kollegen aus der Innung, dass sie die
Auftragsbücher voll haben. Andere wieder-
um suchen händeringend nach Arbeit. Fakt
sei jedenfalls: „2009 wird ein kein einfaches

Jahr, es wird schwierig.“ Natürlich gehe die
Krise auch am Baugewerbe nicht spurlos
vorbei. Aber es gibt auch Hoffnung: So sind
nach Informationen der Banken die Spar-
einlagen so hoch wie nie zuvor. Private Auf-
traggeber könnten antizyklisch handeln und
dieses ersparte Geld gerade in der jetzigen
Phase für Investitionen in den Gebäude-
bestand nutzen.

Sinn macht vor allem die energetische
Sanierung von Häusern und Wohnungen,
also beispielsweise eine neue Wärmedäm-
mung. Immerhin wurden drei Viertel aller
Wohneinheiten in Deutschland vor 1986
fertig gestellt und davon wiederum zwei
Drittel vor 1978, als die erste Wärmeschutz-
verordnung in Kraft trat.

Die energetische Gebäudesanierung ist
auch deshalb eine Chance für die Bauwirt-
schaft, weil die Bundesregierung entspre-
chende Maßnahmen in den nächsten Jahren
mit insgesamt jährlich rund 1,2 Milliarden
Euro bezuschusst. Neben der Wohnraum-
modernisierung, der CO2-Minderung und
der umweltfreundlichen Energienutzung
wird derzeit beispielsweise das ökologische
Bauen gefördert.

Obermeister Otto wünscht sich darüber
hinaus weitere steuerliche Anreize. So könn-
te der ökologische Umbau des Gebäudebe-
standes schneller umgesetzt werden. Neben
der bereits umgesetzten steuerlichen Förde-
rung von Handwerkerleistungen könnte er
sich dazu den reduzierten Mehrwertsteuer-
satz von sieben statt 19 Prozent auf die
Materialkosten vorstellen.

Eine gute Initiative ist für Otto die Kam-
pagne „Haus sanieren – profitieren“, die die
Deutsche Bundesstiftung Umwelt zusam-
men mit dem Handwerk und weiteren Ak-
teuren aufgelegt hat. Derzeit enthält die
Datenbank im Internet (www.sanieren-pro
fitieren.de) rund 4.750 Handwerksbetriebe,
deren Mitarbeiter im Rahmen der Kampag-
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ne erfolgreich an einer Schulung zur „Ener-
getischen Gebäudesanierung“ teilgenom-
men haben und deshalb bei Interessenten
zu Hause einen kostenlosen Energie-Check
durchführen dürfen. Darunter sind auch
mehr als 80 Handwerksbetriebe aus der
Kreishandwerkerschaft Bergisches Land.

Hausbesitzer sollten mit einem klaren
Konzept an die Sanierung gehen und sich
vom Fachmann beraten lassen, welcher
Maßnahme die höchste Priorität zukommt.
Bringen neue Rohrleitungen den größten

Effekt oder saniert man besser die Dachge-
schossdecke? Wichtig ist auch das Zusam-
menspiel der unterschiedlichen Maßnahmen.
Es macht wenig Sinn, wenn sich jemand
neue Fenster einbauen lässt, zwei Jahre spä-
ter einen neuen Wärmedämmputz haben
möchte und dann feststellen muss, dass es
beispielsweise an den Laibungen nicht passt.

Die Marktchance ist da – jetzt liegt es
an den Bauhandwerkern, sie zu nutzen. Des-
halb appelliert die Innung an die Mitglieds-
betriebe, sich im Bereich der energetischen

Gebäudesanierung weiterzubilden und die
angebotenen Seminare zu besuchen.

Im Übrigen wünscht sich der Obermeis-
ter, dass die Kommunen mehr in die öffent-
lichen Gebäude investieren sollten, um sie
auf den neuesten energetischen Stand zu

Editorial
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bringen. So hätten Gutachter
festgestellt, dass sich diese Inves-
titionen für die Kommunen
durch die geringeren Energie-
kosten schon in wenigen Jahren
amortisieren könnten. Daher
wäre es schön, wenn man die
Kommunen begeistern könnte,
hier innovativer zu sein, langfris-
tiger zu denken und neue Wege
auch im Umgang mit dem eige-
nen Haushaltsplan zu gehen.

Allerdings ist die energetische
Gebäudesanierung längst nicht
das einzige Segment, in dem sich
Möglichkeiten für die Bauun-
ternehmen in der Region bieten.
Viele Betriebe der Innung pro-

fitieren von der starken Industrie
in der Region. In den großen
Werken muss ständig etwas um-
gebaut werden.

Aber auch große Wohnungs-
gesellschaften sind Kunden der
regionalen Bauwirtschaft. Auf-
träge kommen auch aus dem kom-
munalen Bereich: Viele Kinder-
gärten und Schulen stellen auf
Ganztagsbetrieb um und müs-
sen entsprechend umgestaltet
werden. Die geplanten Investi-
tionen in Bildung und Straßen-
bau im Rahmen der Konjunk-
turpakete sieht Rüdiger Otto

Recht + Ausbildung Handwerksforum 7
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positiv, aber nur dann, und hierfür wird der-
zeit gekämpft, wenn die Rahmenbedingun-
gen jetzt schnell so gestaltet werden, dass
das Bauhauptgewerbe hiervon schnell pro-
fitieren kann.

Ein Problem für das Bauhandwerk in
der Region ist die zunehmende Konkurrenz
aus Ostdeutschland, die mit Dumping-
preisen in den Markt drängt. Als Beispiel

nennt der Obermeister die Renovierung
eines Gebäudes in der Region. Fünf Unter-
nehmen aus der Region lagen im Rahmen
der Ausschreibung bei jeweils rund 200.000
Euro. Den Zuschlag erhielt eine ostdeut-
sche Firma – für 89.000 Euro. Zwar ging
das Unternehmen einige Zeit später Pleite
– doch der Auftrag war erst einmal weg.
Für dieses Geld konnte kein normales Bau-
unternehmen das Projekt umsetzen. Zu-

Zur Person:
Obermeister
Rüdiger
Otto

Seit 2006 ist
Rüdiger Otto (47)
Obermeister der
Baugewerksinnung.

Der verheiratete Vater von fünf Kindern im
Alter von sieben bis 19 Jahren ist ein
Familienmensch.

Seit 1991 leitet der Maurermeister das
von seinem Vater gegründete Bauunterneh-
men A. Otto & Sohn in Leverkusen mit
heute 85 Mitarbeitern. In seiner Freizeit
engagiert sich der leidenschaftliche Jäger im
Lions Club LeverkusenOpladen und bei
den Karnevalsfreunden Manfort.
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mindest dann nicht, wenn es die
Regeln befolgt hätte.

Sorge bereitet der Branche
der demografische Wandel. Schon
heute sind Facharbeiter schwer
zu bekommen. Die Mitglieder
der Baugewerksinnung setzen
auf Selbsthilfe – und bilden ver-
stärkt aus. So steigerten sie die
Zahl der Auszubildenden um
Maurerhandwerk in 2008 um

mehr als die Hälfte im Vergleich
zum Jahr davor. Im Bereich der
Kreishandwerkerschaft war das
der stärkste Zuwachs an Auszu-
bildenden in allen Innungen.

Damit die Betriebe auch ge-
nügend Interessenten für die
Lehrstellen finden, haben einige
Vorstandsmitglieder der Bauge-
werksinnung Schulpatenschaf-
ten übernommen. Sie präsentie-
ren ihr Handwerk beispielswei-

se bei Eltern-Informationsaben-
den oder im Rahmen von Berufs-
bildungstagen. Bei diesen Gele-
genheiten erzählen sie nicht nur
von der inneren Begeisterung
und Zufriedenheit, die ein Bau-
handwerker empfindet, wenn er
sein fertiges Werk betrachtet
oder später einmal daran vorbei-
fährt. Sie schildern darüber hi-
naus auch die attraktiven Auf-
stiegsmöglichkeiten zum Polier

oder Bauingenieur. Dem Hand-
werk ist diese Art der Nachwuchs-
werbung sehr wichtig: Das Hand-
werk darf nicht das Rennen
gegen die Industrie verlieren.

Die  Baugewerksinnung bie-
tet über die Kreishandwerker-
schaft eine Vielzahl von Leistun-
gen: Ein Beispiel ist die Präquali-
fikation. Bereits Anfang 2006

Recht + Ausbildung Handwerksforum 9
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wurde für Bauunternehmen die
Möglichkeit geschaffen, sich auf-
tragsunabhängig zu präqualifi-
zieren. Dieser generelle Eig-
nungs- und Zuverlässigkeits-
nachweis dient dem Ziel, Auf-
wand und Kosten bei der Durch-
führung von Vergaben zu mini-
mieren. Auch können damit ille-
gale Praktiken in der Bauwirt-
schaft besser vermieden und
„ehrliche“ Unternehmen ge-
schützt werden. Die Einführung
der Präqualifikation geht auf
einen Vorschlag der Bauwirt-
schaft zurück. Das Verfahren hat
wegen der abgestimmten, für
alle Präqualifizierungsstellen ver-
bindlichen Prüfmaßstäbe einen
hohen Nutzen. Es gewährleistet
die Chancengleichheit gerade

bei beschränkten Ausschreibun-
gen und freihändigen Vergaben.

Inzwischen lassen sich immer
mehr Baubetriebe präqualifizie-
ren. Kein Wunder: Die öffentli-
chen Auftraggeber von Bund
und Land wollen bei bestimm-
ten Ausschreibungen nur noch
präqualifizierte Unternehmen
zulassen. Viele Unternehmen
nutzen zudem eine Präqualifi-
kation bei privaten Auftrag-
gebern als Qualitätssiegel. 

Zufrieden ist die Baugewerks-
innung mit dem Gewicht, das
sie nach dem Zusammenschluss
in der Region hat. „Wir bekom-
men ein Ohr bei der Kommu-
nalpolitik und können unsere

FORUM 1/2009
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Themen hier vor Ort einbringen“, formu-
liert es Rüdiger Otto. Dazu trage die Stärke
der Kreishandwerkerschaft insgesamt, aber
auch das Instrument des „Runden Tisches“
in den Kommunen bei. Die Vertreter der
Baugewerksinnung nehmen hier stets teil.
Um in dem großen Innungsgebiet überall

präsent zu sein, wurden die Aufgaben im
Vorstand verteilt: Während Obermeister
Otto für Leverkusen zuständig ist, konzen-
trieren sich seine beiden Stellvertreter
Helmut Korthaus und Wilfried Patemann
auf den Oberbergischen Kreis bzw. den
Rheinisch Bergischen Kreis.

219 Betriebe gehören
der Innung an

219 Unternehmen aus dem Bau-
handwerk sind in der Baugewerksinnung Bergi-
sches Land zusammengeschlossen. Sie erwirtschaf-
ten einen Umsatz von rund 133,6 Millionen Euro.
Die Mitgliedsbetriebe der Innung beschäftigen
1.680 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bil-
den 154 junge Menschen aus. Zuständig ist die
Innung für folgende Berufe: Estrichleger, Straßen-
bauer (nur für die Stadt Leverkusen), Fliesen-,
Platten-, Mosaikleger, Mauerer und Betonbauer,
Stuckateure, Wärme-, Kälte-, und Schallschutz-
isolierer, Brunnenbauer, Betonstein- und Terraz-
zohersteller, Eisenflechter, Bautentrocknungs-
gewerbe, Bodenleger, Asphaltierer (ohne Straßen-
bau), Fuger (im Hochbau), Holz- und Bauten-
schutzgewerbe, Rammgewerbe, Betonbauer und
-bohrer, Einbau von genormten Baufertigteilen,
Zimmerer, Ofen- und Luftheizungsbauer.
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Das Bauhandwerk hat trotz schwieriger
und nicht prognostizierbarerer Rahmen-
bedingungen Zukunft. Rüdiger Otto hat
dafür eine ganz logische Begründung:
„Wir wohnen alle in Häusern, also braucht
jeder früher oder später einen Bauhand-
werker.“
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In den letzten Wochen und Monaten
wurden durch den EuGH und verschie-
dene Landesarbeitsgerichte (LAG) wie-
der neue Entscheidungen zum AGG
gefällt, hier eine kleine Auswahl:

1. Öffentliche Äußerungen eines Arbeit-
gebers, wonach er keine Arbeitnehmer einer
bestimmten ethnischen Herkunft einstellt,
begründen eine unmittelbare Diskriminie-
rung, auch wenn kein Arbeitnehmer be-
schwert ist. (EuGH, Urteil vom 10.7.2008,
Rs. C-54/07)

Dies hat der EuGH in einem aktuellen
Urteil entschieden. Danach muss es auch
dann wirksame und abschreckende Sank-
tionen für den Arbeitgeber geben, wenn
nicht nachweisbar ist, dass diskriminieren-
de Äußerungen sich in einem konkreten
Einzelfall negativ für den Bewerber ausge-
wirkt haben. Welche Folgen diese Ent-
scheidung auf die deutsche Rechtslage hat,
ist fraglich, da nach dem AGG kein Klage-
recht der Antidiskriminierungsstelle des
Bundes oder privater Antidiskriminierungs-
verbände gegeben ist, solange kein Geschä-
digter vorhanden ist (vgl. § 23 AGG).

2. Der EuGH hatte nun die Frage beant-
wortet, ob der Diskriminierungsschutz nur
von der Person in Anspruch genommen
werden kann, die selbst behindert ist oder
ob auch Dritte vom Anwendungsbereich
der Richtlinie erfasst werden. Der EuGH
entschied, dass das in der Richtlinie vorge-
sehene Verbot der unmittelbaren Diskrimi-
nierung nicht auf Personen mit einer Behin-

derung beschränkt ist. (EuGH, Urteil v.
17. Juli 2008, C-303/06)

Ein Arbeitgeber verstößt gegen das Ver-
bot der unmittelbaren Diskriminierung auch
dann, wenn er einem Arbeitnehmer in einer
vergleichbaren Situation weniger günstig be-
handelt als einen anderen Arbeitnehmer und
nachweisbar ist, dass die Benachteiligung
des Arbeitnehmers aufgrund der Behin-
derung seines Kindes erfolgt, für das er
die erforderliche Pflegeleistung erbringt.
Gleiches gilt für das Verbot der Belästigung.

3. „Flexibel und belastbar“ kein Indiz für
Benachteiligung behinderter Bewerber

Wird in einer Stellenausschreibung, mit
der ein Kfz-Mechaniker gesucht wird, von
dem Bewerber Flexibilität und Belastbarkeit
verlangt, so liegt hierin kein Indiz dafür, dass
behinderte Bewerber benachteiligt werden.
(LAG Nürnberg, Urteil v. 19.2.2008, 6 Sa
675/07).

Eine entsprechende Vermutung leitete
das LAG insbesondere auch nicht aus den
in der Stellenausschreibung verwendeten
Begriffe „flexibel und belastbar“ her. Denn
auch bezogen auf die Tätigkeit eines Kfz-
Mechanikers erscheint der Begriff „Flexi-
bilität“ als Anforderung dafür, dass ein
schnelles Umstellen auf unterschiedliche
Arbeiten erwartet wird. Eine Behinderung
spielt insoweit keine Rolle. Auch von einer
wissenschaftlichen Erkenntnis, dass ein
behinderter Mitarbeiter nicht „belastbar“
wäre, weiß das LAG nichts.

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

Neues zum AGG
4. Wenn alle Führungspositionen mit Män-
nern besetzt sind, spricht dies für eine Dis-
kriminierung von Frauen, wenn es um eine
Beförderung geht.

Das LAG Berlin-Brandenburg gab der
Personalleiterin Recht. Der Arbeitgeber wur-
de verurteilt, an die Personalleiterin zeitlich
unbegrenzt auch für die Zukunft die Ver-
gütungsdifferenz zu dem Beförderungs-
posten und eine zusätzliche Entschädigung
in Höhe von 20.000 Euro zu zahlen. (LAG
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 26.11.2008,
15 Sa 517/08).

Die Personalleiterin hat hinreichende
Indizien für eine Geschlechterdiskriminie-
rung vorgetragen. Ein wichtiges Indiz dabei
war die Geschlechterverteilung auf den ein-
zelnen Hierarchieebenen. Insoweit kann
eine Statistik über die Geschlechtsvertei-
lung auf den einzelnen Hierarchieebenen
herangezogen werden. Es spricht daher für
eine Benachteiligung von Frauen, wenn in
einem Unternehmen mit überwiegend
weiblichen Beschäftigten alle Führungsposi-
tionen mit Männern besetzt sind.

Hinweis: Diese Entscheidungen zeigen ein-
mal mehr, dass durch das AGG erheblich
mehr Probleme auf einen Arbeitgeber zu-
kommen können. Daher ist es insbesonde-
re bei Stellenanzeigen wichtig, die aktuel-
len Entscheidungen zu kennen.

Gerne berät Sie die Rechtsabteilung der
Kreishandwerkerschaft bei der Gestaltung
einer AGG-konformen Stellenanzeige.
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Zum 1.1.2009 müssen einige
Änderungen beachtet wer-
den, wenn 400-Euro-Kräfte
beschäftigt werden.

„U1“ und „U2“
Minijobber, die infolge Krank-
heit oder einer medizinischen
Vorsorge- bzw. Rehabilitations-
maßnahme arbeitsunfähig sind,
haben wie alle Arbeitnehmer
Anspruch auf Entgeltfortzah-
lung durch den Arbeitgeber.

Der Anspruch auf Entgelt-
fortzahlung – für längstens 42
Tage wegen derselben Erkran-
kung – entsteht nach vierwöchi-
ger ununterbrochener Dauer des
Beschäftigungsverhältnisses. Das
wird finanziert durch eine Um-
lage, die die betroffenen Unter-
nehmen zu zahlen haben. Diese
Umlage „U1“ wird zum 1. Ja-
nuar 2009 von 0,1 % des Brut-
to-Arbeitsentgelts für Mini-Job-
ber auf 0,6 % angehoben.

Ferner sind Arbeitgeber im
Rahmen der Regelungen des
Mutterschutzgesetzes verpflich-
tet, der Minijobberin während
der Zeit von Beschäftigungsver-
boten sowie der Zeit der Mut-
terschutzfristen nach dem Mut-
terschutzgesetz Entgelt fortzu-
zahlen.

Die Umlage „U2“ finanziert
die Erstattung von Lohnfortzah-
lungen für Mini-Jobberinnen im
Mutterschutz. Die Umlage wur-
de bislang nicht erhoben. Ab 1.
Januar 2009 beträgt sie 0,07 %
des Brutto-Arbeitsentgelts. 

Meldeverfahren
Geändert hat sich das Melde-
verfahren: Arbeitgeber müssen
Mini-Jobber der Mini-Job-Zen-
trale melden und die Höhe der
geleisteten Abgaben nachweisen.
Das Meldeverfahren bei Entgelt-

meldungen wird 2009 um fol-
gende Angaben erweitert: 
» Betriebsnummer des

Unfallversicherungsträgers,
» Unfallversicherungsmit-

gliedsnummer des
Beschäftigungsbetriebs,

» Gefahrtarifstelle und
Betriebsnummer des
Unfallversicherungsträgers,
dessen Gefahrtarif ange-

wendet wird,
» unfallversicherungspflich-

tiges Arbeitsentgelt,
» geleistete Arbeitsstunden.

Achtung: Viele Unternehmen
haben sog. Dauer-Beitragsnach-
weise bei der Mini-Job-Zentrale
eingereicht. Damit entfällt die
monatliche Meldung der Bei-
träge.

Wegen der erweiterten An-
gaben und der Erhöhung der
Umlagen „U1“ und „U2“ ver-
lieren die bisherigen Dauer-Bei-
tragsnachweise jedoch ihre Gül-
tigkeit. Sie müssen deshalb neue
Dauer-Beitragsnachweise erstel-
len.

Zum 1.1.2009

Änderungen bei Minijobs
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Anlässlich eines aktuellen Urteils des
Landgerichts München (Urteil vom 18.
September 2008,Az.:7 O 8506/07) wei-
sen wir darauf hin, dass die unrecht-
mäßige Nutzung von Fotos im Rahmen
von Internetauftritten erhebliche Scha-
densersatzzahlungen auslösen kann.

Seine neue Website ist einem Unterneh-
mer teuer zu stehen gekommen. Die von
ihm beauftragte Webdesignerin hatte ohne
Lizenz sechs Fotos der Bildagentur Getty
Images eingestellt.

Die Agentur bemerkte die lizenzlose
Verwendung ihrer Fotos und stellte dem
Unternehmer 5.230 Euro für die sechs
Fotos in Rechnung. Als der Unternehmer
der Agentur die Zahlung von 200 Euro pro
Foto anbot, mahnte die Agentur ihn ab.
Daraufhin klagte der Unternehmer vor

Gericht, da er der Auffassung war, dass er
der Agentur kein Geld schulde. Es sei schon
fraglich, ob die Bilder überhaupt urheber-
rechtlich geschützt seien. Außerdem habe
nicht er, sondern die Webdesignerin die
Fotos auf der Website platziert.

Das Landgericht München wies seine
Klage nicht nur ab, sondern verurteilte ihn
zur Zahlung von Schadensersatz in doppel-
ter Höhe des ursprünglich von der Agentur
geforderten Betrags. Die Webdesignerin
hatte nämlich auch vergessen, die Namen
der Fotografen anzugeben. Das deutsche
Urheberrecht, so das Landgericht Mün-
chen, komme grundsätzlich auch bei Fotos
englischer und amerikanischer Fotografen
zur Anwendung.

Die Verwendung der sechs Fotografien
auf der Homepage ohne Nennung der

Fotografen verletze deren Rechte aus § 13
Satz 2 UrhG. Den Fotografen stehe daher
ein Schadensersatzanspruch gemäß § 97
Abs. 2 Satz 1 und 2 UrhG zu, der in Über-
einstimmung mit der in der Instanzrecht-
sprechung überwiegend vertretenen Auffas-
sung mit einem 100%igen Zuschlag des
üblichen Nutzungshonorars bemessen
werde (§ 287 ZPO).

Der Unternehmer trage die Verantwor-
tung für die unrechtmäßige Verwendung
der Fotos. Wer fremde Fotos verwende und
es versäume, die Rechtslage zu prüfen,
handle fahrlässig. 

Im Ergebnis wurde der Unternehmer zur
Zahlung von 10.460 Euro für die sechs un-
rechtmäßig eingestellten Fotos zuzüglich
der Kosten für das Gerichtsverfahren ver-
urteilt.

Internetauftritt: Vorsicht bei
Verwendung von Fotos
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Nach dem Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts zur Pendlerpauschale hat das Bun-
desfinanzministerium ein Schreiben zur
Pauschalbesteuerung von Fahrtkostenzu-
schüssen durch den Arbeitgeber erlassen.
Eine rückwirkende Nachholung der Pau-
schalbesteuerung für 2007 und 2008 ist
zulässig.

Das Bundesministerium der Finanzen
(BMF) hat mit Schreiben vom 30. Dezem-
ber 2008 zur Pauschalbesteuerung von
Fahrkostenzuschüssen im Rahmen der Ent-
fernungspauschale Stellung genommen.
Demnach besteht zwischen Bund und Län-
dern Einvernehmen darüber, dass der Ar-
beitgeber bereits für nach dem 31. Dezem-
ber 2006 beginnende Lohnzahlungszeit-
räume die Fahrtkostenzuschüsse für Wege
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte ab
dem ersten Entfernungskilometer pauschal
besteuern kann. Dies gilt auch, wenn der
Arbeitgeber die Lohnbescheinigung für das
Jahr 2007 und 2008 bereits übermittelt oder
erteilt hat. 

Hinweise für Arbeitgeber
Bei der Lohnsteuerpauschalierung handelt
es sich um eine Kann-Vorschrift, d.h. der

Arbeitgeber kann auch an dem bisherigen
individuellen Lohnsteuerabzug festhalten. 

Macht der Arbeitgeber von der Möglich-
keit der Pauschalierung Gebrauch, so darf
er die bereits übermittelte oder erteilte Lohn-
steuerbescheinigung aber nicht ändern.
Zum Zwecke einer möglichen Änderung
der Einkommensteuerveranlagung des
Arbeitnehmers hat der Arbeitgeber dem
Arbeitnehmer vielmehr formlos zu beschei-
nigen, dass er einen bisher im Kalenderjahr
2007 (und ggf. 2008 gesondert) in Höhe
von ... € individuell besteuerten und be-
scheinigten Arbeitslohn nunmehr (in die-
ser Höhe) pauschal versteuert hat. Der Ar-
beitnehmer kann dann mit dieser Bescheini-
gung über die rückwirkend durchgeführte
Pauschalversteuerung im Rahmen seiner
Einkommensteuerveranlagung 2007 (und
ggf. 2008) eine entsprechende Korrektur
des Arbeitslohns geltend machen. 

Wird die nachträgliche Lohnsteuerpau-
schalierung vorgenommen, erfolgt die Än-
derung der Einkommensteuer nicht von
Amts wegen. Vielmehr muss der Arbeitneh-
mer die Steuererstattung unter Vorlage der
formlosen Arbeitgeberbescheinigung über

die rückwirkend durchgeführte Pauschal-
besteuerung bei seinem Wohnsitzfinanzamt
beantragen. 

Außerdem weist das BMF-Schreiben
darauf hin, dass die infolge der rückwirken-
den Pauschalierung erstatteten Sozialversi-
cherungsbeiträge grundsätzlich in der Lohn-
steuerbescheinigung des Jahres der Erstat-
tung der Beiträge zu berücksichtigen sind.
Ist die Lohnsteuerbescheinigung für 2008
noch änderbar, kann die Erstattung in die-
ser Lohnsteuerbescheinigung berücksich-
tigt werden. 

Sofern der Arbeitgeber seine Leistungen
für die ersten (bis zu 20) Entfernungskilo-
meter in 2007 und 2008 individuell lohn-
versteuert hat und keine rückwirkende Pau-
schalierung vornimmt, steht dem Arbeit-
nehmer für jeden vollen Kilometer die Ent-
fernungspauschale von 0,30 € je Entfer-
nungskilometer zu. 

Das BMF-Schreiben zur Pauschalbe-
steuerung von Fahrtkostenzuschüssen kann
unter www.handwerk-direkt.de im Mit-
gliederbereich unter dem Stichwort „Steuer-
recht“ heruntergeladen werden.

Pendlerpauschale

Pauschalbesteuerung von
Arbeitgeber-Fahrtkostenzuschüssen
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Kommt ein Arbeitnehmer
wiederholt in erheblichem Um-
fang zu spät zur Arbeit, so kann
dies jedenfalls dann eine verhal-
tensbedingte Kündigung recht-
fertigen, wenn eine Ermahnung
und zwei Abmahnungen erfolg-
los geblieben sind.

Voraussetzung für eine Kün-
digung ist allerdings, dass der
Arbeitnehmer das Zuspätkom-
men zu vertreten hat. Hiervon
ist jedoch bei einem mehrfachen
Verschlafen regelmäßig auszu-
gehen. (LAG Köln 20.10.2008,
5 Sa 746/08)

Der Sachverhalt: Anfang 2006
erschien der Arbeitnehmer mehr-
mals zu spät zur Arbeit. Nach-
dem er wiederum mehr als zwei
Stunden zu spät gekommen war,
erteilte die Beklagte ihm eine
schriftliche Ermahnung. In den
folgenden sechs Wochen kam
der Kläger erneut mehrmals zu
spät zur Arbeit. Daraufhin führ-
te die Beklagte mit ihm ein
Kritikgespräch.

Am 8.3.2007 kam der Kläger
ein weiteres Mal mit eineinhalb-
stündiger Verspätung zur Arbeit.
Die Beklagte erteilte ihm darauf-
hin eine Abmahnung. Nachdem
sich das Zuspätkommen im
August 2007 wiederholt hatte,
sprach die Beklagte eine „letzt-
malige Abmahnung“ aus und
wies ausdrücklich darauf hin,
dass ein weiteres Zuspätkom-
men eine Kündigung zur Folge
haben werde. Dennoch kam der
Kläger noch einmal zu spät.
Daraufhin kündigte die Beklagte
das Arbeitsverhältnis aus verhal-
tensbedingten Gründen.

Mit seiner hiergegen gerich-
teten Klage machte der Kläger

geltend, dass ihm keine schuld-
hafte Pflichtverletzung vorge-
worfen werden könne. Er habe
hinreichende Vorkehrungen ge-
troffen, um rechtszeitig zur Ar-
beit zu kommen. So habe er je-
weils einen Wecker gestellt, seine
Frau beauftragt ihn zu wecken
und seine Schwiegermutter ge-
beten, ihn morgens anzurufen.
Diese Maßnahmen seien jedoch
nicht immer erfolgreich gewe-
sen, da er manchmal den Wecker
sowie den Anruf der Schwieger-
mutter überhört und seine Frau
ebenfalls verschlafen habe. Grund
für seine Müdigkeit sei ein
Schmerzmittel, das er seit De-
zember 2006 abends einnehmen
müsse.

Die Entscheidung: Die Klage
des Arbeitnehmers wurde abge-
wiesen.

Der Arbeitnehmer verletzt
mit dem Zuspätkommen seine
Hauptleistungspflicht, die Ar-
beitsleistung innerhalb der fest-
gelegten Arbeitszeit zu erbrin-
gen. Ist die Ursache für das wie-
derholte Zuspätkommen – wie
hier – ein Verschlafen, so ist nach
den Grundsätzen des Anscheins-
beweises davon auszugehen, dass
der Arbeitnehmer das Zuspät-
kommen zu vertreten hat.

Der Kläger hat den Anschein
einer schuldhaften Pflichtverlet-
zung nicht widerlegt. Soweit er
sein Verschlafen mit der Einnah-
me von Schmerzmitteln begrün-
det hat, hätte er Gegenmaßnah-
men ergreifen können und müs-
sen. So hätte er von sich aus sei-
nen Arzt auf dieses Problem an-
sprechen oder das Angebot der
Beklagten auf ärztliche Hilfestel-
lung in Anspruch nehmen kön-
nen. Außerdem hätte der Kläger
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Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Kontakt: Ralf Thielen,

(0 21 83)41 76 23

Wiederholtes Zuspät-
kommen zur Arbeit kann
Kündigung rechtfertigen
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weitere Weckvorrichtungen tref-
fen müssen, nachdem die ergrif-
fenen Maßnahmen sich als nicht
erfolgreich herausgestellt hatten.
Die nicht ausreichende Effizienz
dieser Maßnahmen war ihm
spätestens seit dem Verspätungs-
vorfall am 8.3.2007 bekannt.
Entgegen der Auffassung des
Klägers stellte ein Zuspätkom-
men trotz der von ihm getroffe-
nen Weckvorrichtungen auch
keine „durch die Beklagte hin-
zunehmende Gefahr“ dar.

Hinweis: Dieses Urteil zeigt,
dass Verstöße des Arbeitnehmers
gegen arbeitsvertragliche Pflich-
ten zu einer Kündigung eines
seit langem beschäftigten Arbeit-
nehmers führen können. Erfor-
derlich ist jedoch eine richtige
Vorbereitung der Kündigung.
Verstöße der Arbeitnehmer müs-
sen zeitnah schriftlich abgemahnt
werden, nachdem man sie vor-
her mündlich ermahnt hat. Im
Wiederholungsfall ist dann eine
Kündigung möglich.
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(0 21 83)41 76 23

Eine arbeitsvertragliche Ver-
einbarung, nach der durch den
Wochen-/Monatslohn alle anfal-
lende Mehrarbeit abgegolten ist,
ist unwirksam, weil der Arbeit-
nehmer nicht erkennen kann, in
welcher Höhe er Anspruch auf
Mehrarbeitsvergütung hat (Ver-
stoß gegen Transparenzgebot,
§ 307 Abs. 1 S. 2 BGB). Der
Inhalt des Vertrags richtet sich
in diesem Fall nach den gesetz-
lichen Vorschriften.

Der Arbeitgeber schuldet
dann jedoch lediglich die Fort-
zahlung der arbeitsvertraglich
vereinbarten Vergütung, ohne
Zuschläge, sofern auf das Ar-

beitsverhältnis kein Tarifvertrag
Anwendung findet.

Hinweis: Es hilft also nichts,
eine unbegrenzte Anzahl an
Stunden in eine solche Klausel
zu stecken. Falls in dem Gewerk
ein Mindestlohn existiert kann
dies auch zu einer Nachzahlung
von Sozialabgaben führen. Dies
kann dann geschehen, wenn
eine Lohnprüfung durchgeführt
wird und die Stundennachweise
eine höhere Stundenanzahl be-
inhalten, als es nach der Lohn-
abrechnung zulässig wäre.

LAG Düsseldorf  Urteil
vom 11.7.2008, 9 Sa 1958/07

Vorsicht bei „All Inklusiv“
Arbeitsvertragsklauseln
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Ein Arbeitnehmer kann grundsätzlich
gegen eine aus seiner Sicht zu unrecht erteil-
te Abmahnung gerichtlich vorgehen. Dabei
ist der Prüfungsumfang der Arbeitsgerichte
allerdings begrenzt. Nicht geprüft wird bei-
spielsweise die Frage, ob die Abmahnung
als solche eine Überreaktion darstellt.

Der Sachverhalt: Der Kläger hatte von
seinem Arbeitgeber wegen nicht auftragsge-
mäßer Arbeitsleistung zwei Abmahnungen
erhalten. Er war der Ansicht, die zweite Ab-
mahnung sei schon deshalb rechtswidrig,
weil am gleichen Tag sein Urlaubsantrag ab-
gelehnt worden sei. Seine Arbeitsergebnisse
hätten zudem nicht wesentlich von den

Arbeitsaufträgen abgewichen. Insofern seien
die Abmahnungen unverhältnismäßig.
Außerdem hätten andere Mitarbeiter in ver-
gleichbaren Situationen keine Abmahnung
erhalten. 

Die Gründe: Die Abmahnungen waren
berechtigt.

Der Kläger hatte fehlerhaft gearbeitet.
Damit waren die Aufträge von ihm nicht
so ausgeführt worden, wie es sich aus den
Auftragszetteln ergab. Die nachträgliche
Qualitätskontrolle der Werkstücke durch
einen Prüfer rechtfertigt keine geringere
Sorgfalt des herstellenden Arbeitnehmers.

Der Kläger konnte sich auch nicht im
Hinblick auf den Gleichbehandlungsgrund-
satz darauf berufen, dass andere Arbeitneh-
mer nicht abgemahnt worden seien, da in
jedem Fall das Fehlverhalten des Mitarbei-
ters einzeln zu prüfen ist.

Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz greift
im Rahmen der gerichtlichen Abmahnungs-
kontrolle nur insoweit, als Form und Um-
stände der Abmahnung betroffen sind.
Nicht geprüft wird die Frage, ob die Abmah-
nung als solche eine Überreaktion darstellt.

LAG Schleswig-Holstein
3.6.2008, 2 Sa 66/08

Arbeitsgerichte überprüfen
Abmahnungen nur begrenzt

Der Bundesgerichtshof hat entschieden,
dass bei einem Kaufvertrag zwischen einem
Unternehmer als Verkäufer und einem Ver-
braucher (Verbrauchsgüterkauf ) der Ver-
käufer von dem Verbraucher im Falle der
Ersatzlieferung für eine mangelhafte Ware
entgegen dem Wortlaut des Gesetzes (§ 439
Abs. 4, § 346 Abs. 1, Abs. 2 Nr.1 BGB)
keinen Wertersatz für die Nutzung der zu-
nächst gelieferten Kaufsache verlangen
kann. Diese richtlinienkonforme Rechts-
fortbildung ist erforderlich, weil eine Ver-
pflichtung des Verbrauchers zur Zahlung
von Wertersatz für die Nutzung mit Art. 3
der europäischen Verbrauchsgüterkaufricht-
linie nicht vereinbar ist.

Eine Verbraucherin hatte im Sommer
2002 bei der Beklagten, einem Versand-
handelsunternehmen, ein „Herd-Set“ zum
Preis von 524,90 Euro gekauft. Im Januar
2004 stellte die Kundin fest, dass sich die
Emailleschicht im Backofen abgelöst hatte.
Da eine Reparatur des Gerätes nicht mög-
lich war, tauschte die Beklagte den Backofen
aus. Für die Nutzung des ursprünglich gelie-
ferten Gerätes verlangte sie rund 70 Euro,
die die Käuferin entrichtete. Der Kläger (Bun-

desverband der Verbraucherzentralen und
Verbraucherverbände e.V.) fordert aufgrund
einer Ermächtigung durch die Käuferin von
der Beklagten die Rückzahlung dieses Be-
trages. Weiterhin verlangt er von der Beklag-
ten, es zu unterlassen, im Zusammenhang
mit der Lieferung von Waren als Ersatz für
mangelhafte Kaufgegenstände von Verbrau-
chern Zahlungen für die Nutzung der
zunächst gelieferten Ware zu verlangen.

Zunächst hatte der Bundesgerichtshof
das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichts-
hof der Europäischen Gemeinschaften die
Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt, ob
die Vorschrift des § 439 Abs. 4 BGB mit
der europäischen Verbrauchsgüterkauf-
richtlinie in Einklang steht. Der Gerichtshof
der Europäischen Gemeinschaften hat hie-
rüber durch Urteil vom 17. April 2008 ent-
schieden und die vorgelegte Frage wie folgt
beantwortet: „Art. 3 der Verbrauchsgüter-
kaufrichtlinie ist dahin auszulegen, dass er
einer nationalen Regelung entgegensteht,
die dem Verkäufer, wenn er ein vertrags-
widriges Verbrauchsgut geliefert hat, gestat-
tet, vom Verbraucher Wertersatz für die
Nutzung des vertragswidrigen Verbrauchs-

guts bis zu dessen Austausch durch ein neues
Verbrauchsgut zu verlangen.“

Nunmehr hat der Bundesgerichtshof
entschieden, dass § 439 Abs. 4 BGB im
Falle eines Verbrauchsgüterkaufs (§ 474
Abs. 1 Satz 1 BGB) entgegen seinem Wort-
laut einschränkend anzuwenden ist. Die
durch § 439 Abs. 4 BGB in Bezug genom-
menen Vorschriften über den Rücktritt
(§§ 346 bis 348 BGB) greifen nur für die
Rückgewähr der mangelhaften Sache selbst
ein, sie führen beim Verbrauchsgüterkauf
hingegen nicht zu einem Anspruch des Ver-
käufers auf Wertersatz für die Nutzung der
mangelhaften Sache.

Diese Einschränkung ist erforderlich,
weil eine Verpflichtung des Käufers zur Zah-
lung von Nutzungsersatz nach der Entschei-
dung des Gerichtshofs der Europäischen
Gemeinschaften mit Art. 3 der Verbrauchs-
güterkaufrichtlinie nicht vereinbar ist. An
diese Entscheidung sind die nationalen
Gerichte gebunden. 

Urteil vom 26. November 2008
VIII ZR 200/05

Verbrauchsgüterkauf:

Bei Ersatzlieferung kein Wertersatz
für Nutzung der mangelhaften Sache
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Wer einen Arbeitnehmer schwarz be-
schäftigt und erwischt wird, muss bei der
Nachzahlung der Steuern und der Sozial-
versicherungsbeiträge gleich in zwei saure
Äpfel beißen: 1. Die Lohnsteuer wird nach
der denkbar ungünstigen Steuerklasse VI
berechnet, weil der Arbeitgeber keine Lohn-
steuerkarte vorliegen hatte, 2. geht die Deut-
sche Rentenversicherung Bund davon aus,
dass der gezahlte Lohn ein Nettolohn ohne
Steuern und Sozialversicherungsbeiträge ge-
wesen ist. Also wird auf den Nettolohn noch
die Lohnsteuer – berechnet nach Steuerklas-
se VI – draufgeschlagen. Das hat zur Folge,
dass viel höhere Nachzahlungen als bei lega-
ler Beschäftigung fällig werden.

Sachverhalt: Ein Friseur aus Bochum hatte
zwei Jahre lang weder Steuern noch Sozial-
versicherungsbeiträge für eine bei ihm be-
schäftigte Frisörin abgeführt. Anlässlich
einer Betriebsprüfung kam ihre Schwarz-
arbeit ans Licht. Die DRV Bund verlangte
eine Nachzahlung von fast 19.000 € vom

Friseurmeister. Der argumentierte, er habe
seine Angestellte legal beschäftigt. Auch
bedeute die Unterstellung einer Nettolohn-
vereinbarung, dass die DRV mehr Beiträge
und der schwarzarbeitende Arbeitnehmer
mehr Rente erhalte als bei legaler Beschäf-
tigung.

Das Sozialgericht schenkte dieser Argu-
mentation keine Beachtung und wies die
Klage ab. Illegal beschäftigt habe der Arbeit-
geber die Friseurin bereits deshalb, weil er
seine Melde- und Beitragspflichten verletzt
habe. Die Unterstellung einer Nettolohn-
abrede ungeachtet der (späteren) steuerli-
chen Abwicklung sei gerechtfertigt durch

ihren Zweck, sozial schädliche Schwarz-
arbeit einzudämmen.

Ein Arbeitgeber könne der Gefahr zu
hoher Beiträge auch ganz leicht entgehen,
indem er keine Schwarzarbeiter beschäfti-
ge, folgerten die Sozialrichter süffisant. (SG
Dortmund, Urteil v. 8.9.2008, S 25 R
129/06).

Hinweis: Wichtig an diesem Urteil ist, dass
eine rechtzeitige Meldung bei der Sozial-
versicherung unumgänglich ist. In Zeiten
elektronischer Kontrollen fallen selbst klei-
nere Abweichungen direkt auf. In diesem
Zusammenhang weisen wir noch einmal
auf die letzte Ausgabe des „Forum“ hin, in
der auf die Sofortmeldepflicht in vielen Be-
schäftigungsbereichen eingegangen wurde.
In den betroffenen Gewerken ist noch vor
Arbeitsbeginn des Arbeitnehmers eine Mel-
dung erforderlich. Wird diese versäumt
kann es auch hier, im Falle einer Kontrolle,
zu einem Bußgeld kommen.

Hohe Nachzahlungen bei Steuer und Sozialversicherung:

Schwarzarbeit wird doppelt bestraft
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Nimmt ein Gläubiger in einem Mahn-
antrag auf Rechnungen Bezug, die dem
Mahngegner weder zugegangen noch dem
Mahnbescheid als Anlage beigefügt sind,
so sind die angemahnten Ansprüche nicht
hinreichend bezeichnet, soweit sich ihre
Individualisierung nicht aus anderen Um-
ständen ergibt. Wird trotzdem ein Mahn-
bescheid erlassen, so hemmt dieser die
Verjährung selbst dann nicht, wenn die
Individualisierung nach Ablauf der Ver-
jährungsfrist im anschließenden Streitver-
fahren nachgeholt wurde.

Der Sachverhalt: Der Kläger war für den
Beklagten und dessen Unternehmen länge-
re Zeit als Steuerberater tätig gewesen. Mit
später berichtigtem Mahnantrag vom
21.12.2005 machte er gegen den Beklagten
Vergütung aus einem Dienstleistungsvertrag
unter Bezugnahme auf die Rechnungen
vom 28.5.2002 über 1.331 Euro und vom
27.6.2002 über 56 Euro geltend. Der
Mahnbescheid wurde dem Beklagten am
1.2.2006 zugestellt.

Der Beklagte bestritt, den Dienstlohn
von 1.387 Euro zu schulden, und erhob die
Einrede der Verjährung. Die im Mahnbe-

scheid bezeichneten Rechnungen habe er
zudem nicht erhalten. Die Klage hatte vor
dem AG und LG Erfolg. Auf die Revision
des Beklagten hob der BGH das Urteil auf
und wies die Klage ab.

Die Gründe: Die Ansprüche des Klägers
gegen den Beklagten sind verjährt.

Die Verjährungsfrist für die im Jahr 2002
entstandenen Ansprüche des Klägers lief
gemäß §§ 195, 199 Abs.1 Nr.1 BGB Ende
2005 ab. Diese Frist ist nicht durch den am
21.12.2005 beantragten und am 1.2.2006
zugestellten Mahnbescheid gemäß § 204
Abs.1 Nr.3 BGB gehemmt worden. Ein
Mahnbescheid unterbricht die Verjährung
nur dann, wenn der geltend gemachte An-
spruch gemäß § 690 Abs.1 Nr.3 ZPO hin-
reichend bezeichnet wurde. Zur Bezeich-
nung des geltend gemachten Anspruchs
kann zwar auch auf Rechnungen Bezug
genommen werden. Doch diese müssen
dem Schuldner zugegangen sein, was hier
nicht geschehen ist. 

Der Mahnbescheid, den der Kläger er-
wirkt hat, zeigt somit Mängel der An-
spruchsbezeichnung, die einer verjährungs-

hemmenden Wirkung seiner Zustellung
entgegenstehen. Kennt der Schuldner die
Rechnungen nicht und stand er mit dem
Gläubiger – wie hier – aufgrund seines
Dauermandats zur Steuerberatung in mehr-
fachem Leistungsaustausch, so lässt sich
dem Mahnbescheid ohne die Rechnungen
in der Regel nicht entnehmen, wofür Ver-
gütung beansprucht wird. 

Eine Nachfrageobliegenheit des Schuld-
ners scheidet für die Abgeltung von Steuer-
beraterleistungen gemäß § 9 Abs.1 StBGebV
aus. Danach kann der Steuerberater die Ver-
gütung nur aufgrund einer von ihm unter-
zeichneten und dem Auftraggeber mitge-
teilten Berechnung einfordern. 

Das Berufungsurteil kann auch nicht
gemäß § 561 ZPO aus anderem Grunde
aufrechterhalten bleiben. Denn rechtsfeh-
lerhaft erlassene, nicht individualisierte
Mahnbescheide hemmen die Verjährung
auch dann nicht, wenn die Individualisie-
rung nach Ablauf der Verjährungsfrist im
anschließenden Streitverfahren nachgeholt
wurde.

BGH 10.7.2008, IX ZR 160/07

Mahnbescheide müssen gegebenen-
falls Rechnungen als Anlage beinhalten
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Der angestellte Ehepartner eines Be-
triebsinhabers ist grundsätzlich ein norma-
ler Arbeitnehmer. Für ihn gelten die glei-
chen arbeitsrechtlichen Vorschriften wie für
die „fremden“ Arbeitnehmer.

Dementsprechend überrascht auch nicht
die folgende gerichtliche Entscheidung:

Der Ehepartner arbeitet
grundsätzlich nicht umsonst
Die klagende Frau hatte als Bürokraft für
ihren damaligen Ehemann gearbeitet. Als
sie Lohnnachzahlungen forderte, machte er
geltend, sie habe weitgehend unentgeltlich
arbeiten wollen. Den vereinbarten Lohn
habe er ihr bar gezahlt. Die Frau bestritt
beides.

Das Gericht gab mit seinem Urteil der
Zahlungsklage der Frau gegen ihren geschie-
denen Ehemann statt.

Das LAG hielt dem beklagten Ex-Mann
vor, seine Behauptungen nicht bewiesen zu
haben. Insbesondere habe er nicht dargelegt,
wieso seine Ex-Frau teilweise unentgeltlich
arbeiten sollte. Hinsichtlich der angeblich
gezahlten Lohnanteile fehle jeder Nachweis.
Die Tatsache, dass er mehrere Barbeträge
abgehoben habe, sage über die Verwendung
des Geldes nichts aus.  (LAG Rheinland-
Pfalz, Urteil v. 11.7.2008, 6 Sa 206/08).

Aber manchmal wird die besondere zwi-
schenmenschliche Situation von den Ge-
richten doch berücksichtigt:

Der Arbeitgeber kann in einem Klein-
betrieb seinem Ehepartner kündigen,
um den Betriebsfrieden zu wahren.
Der klagende Ehepartner war mehrere Jahre
als Verkaufs- und Kassenaushilfe bei dem
anderen Ehepartner beschäftigt. Zum Zeit-
punkt der Kündigung waren sie noch ver-

heiratet, jedoch lief bereits das Scheidungs-
verfahren und sie lebten getrennt. Der
Arbeitgeber kündigte das Arbeitsverhältnis
ordentlich und fristgerecht. Die Arbeitneh-
merin hielt dies für treuwidrig und sah dies
als Verstoß gegen den grundgesetzlichen
Schutz von Ehe und Familie gem. Art 6
Grundgesetz an.

Das Gericht gab dem Arbeitgeber Recht.
Die Richter sahen es als verständlich an,
dass in einem kleinen Betrieb, durch das
laufende Scheidungsverfahren, die Grund-
lage für eine persönliche Zusammenarbeit
weggefallen ist. ( LAG Berlin Brandenburg,
Urteil vom 9.5.2008, 6 Sa 598/08)

Hinweis: Arbeitgeber müssen daher darauf
achten, dass Sie Beruf und Privat streng
voneinander trennen, damit es im Streitfall
nicht zu Problemen und Beweisschwierig-
keiten kommen kann.

Arbeitsrecht und Ehepartner

Ist der Arbeitnehmer aufgrund von
Krankheit nicht in der Lage, seinen Urlaub
innerhalb eines Kalenderjahres oder bis zum
Ende des Übertragungszeitraumes im Folge-
jahr zu nehmen, besteht der Anspruch auf
Urlaub weiter und erlischt nicht. Das hat
der Europäische Gerichtshof (EuGH) am
20. Januar 2009 entschieden und damit ein
Grundprinzip des deutschen Urlaubsrechts
erschüttert. 

Der Anspruch auf bezahlten Jahres-
urlaub könne, so der EuGH, bei einem ord-
nungsgemäß krankgeschriebenen Arbeit-
nehmer nicht von der Voraussetzung abhän-
gig gemacht werden, dass der Arbeitnehmer
während des Bezugzeitraums gearbeitet
habe. Daher könne ein Verlust des Anspruchs
am Ende des Bezugszeitraums oder des
Übertragungszeitraums nur dann vorgese-
hen werden, wenn der betroffene Arbeit-
nehmer auch tatsächlich die Möglichkeit
gehabt habe, seinen Urlaubsanspruch aus-
zuüben. Arbeitnehmer, die während des
gesamten Bezugzeitraumes und/oder über
den Übertragungszeitraum hinaus krank-
geschrieben seien, hätten diese Möglichkeit

jedoch nicht. Gleiches gelte für Arbeitneh-
mer, die vor ihrer Arbeitsunfähigkeit wäh-
rend eines Teils des Bezugszeitraums gear-
beitet haben.

Die Folgen dieses Urteils für die Unter-
nehmen sind schwerwiegend: Urlaubsan-
sprüche (dauerhaft) erkrankter Arbeitneh-
mer verfallen nunmehr nicht nach dem
Ende des Urlaubsjahres oder des Übertra-
gungszeitraums, sondern bleiben bestehen.
Für Unternehmen bedeutet dies vor allem
ein erhebliches Ausmaß an Mehrkosten,
wenn sie Arbeitnehmern bei Beendigung
des Arbeitsverhältnisses ihren ggf. über
mehrere Jahre nicht genommenen Jahres-
urlaub finanziell abgelten müssen.

Hinweis:Mit diesem Urteil bricht der EuGH
mit der langjährigen Rechtsprechungspra-
xis des Bundesarbeitsgerichts. Es wird damit
ein Zahlungsanspruch für den Arbeitneh-
mer festgelegt, der von dem Sinn und Zweck
des Bundesurlaubsgesetzes nicht gedeckt
ist. Urlaub soll dem Zweck der Erholung von
der Arbeitsleistung dienen. Es ist daher nicht
verständlich, warum ein erkrankter Arbeit-
nehmer für einen unter Umständen 2-3 Jah-
re zurückliegenden Zeitraum Geld erhalten
soll. Wie der Gesetzgeber und die Arbeits-
gerichte auf diese Entscheidung reagieren
bleibt abzuwarten. Unseres Erachtens soll-
te zunächst versucht werden den Arbeitneh-
mer unter Hinweis auf das Bundesurlaubs-
gesetz weiterhin so zu behandeln wie zuvor.

EuGH: Anspruch bleibt bestehen

Bezahlter Jahresurlaub trotz Krankheit
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Arbeitnehmer können gekündigt wer-
den, wenn objektiv starke Verdachtsmo-
mente bestehen, dass eine Straftat oder eine
andere schwere Verfehlung begangen wur-
de. Der Arbeitgeber muss dem Arbeitneh-
mer in diesem Fall die Tat nicht nachwei-
sen, aber vor Ausspruch der Kündigung den
Sachverhalt ausreichend aufklären. 

Der Fall: Die Arbeitnehmerin war langjäh-
rig als Hebamme in einer Klinik beschäf-
tigt. Bei Geburten werden häufig starke
Schmerzmittel verabreicht, die bei längerer
Anwendung zu Suchterkrankungen führen
können. Beim Arbeitgeber war der Ein-
druck entstanden, die Hebamme verbrau-
che überdurchschnittlich viel eines be-
stimmten starken Schmerzmittels. Es wur-
den deshalb bereits mehrere Gespräche über
Unregelmäßigkeiten bei der Dokumen-
tation der verabreichten Schmerzmittel mit
der Hebamme geführt.

Nachdem sich aus Sicht des Arbeitgebers
der Verdacht auf Entwendung von Schmerz-
mitteln gegen die Hebamme erhärtet hatte,
kündigte der Arbeitgeber fristlos. Die
Arbeitnehmerin hielt die Kündigung für
unwirksam und klagte.

Die Entscheidung: Die fristlose Kündi-
gung des Arbeitgebers war unwirksam, da
er zuvor den Sachverhalt nicht ausreichend
aufgeklärt hatte.

Zwar besteht grundsätzlich die Möglich-
keit für den Arbeitgeber, ein Arbeitsverhält-
nis nur wegen des Verdachts einer Straftat
oder schweren Pflichtverletzung zu kündi-
gen. Voraussetzung ist jedoch, dass:
1. Der Verdacht auf objektiven Tatsachen

beruht, die geeignet sind das Vertrauen
in die Redlichkeit des Arbeitnehmers zu
erschüttern
und

2. Der Arbeitgeber vor Ausspruch der Kün-
digung alle ihm zumutbaren und mög-
lichen Anstrengungen zur Aufklärung
des Sachverhalts unternommen hat, ins-
besondere dem betroffenen Arbeitneh-
mer selbst Gelegenheit zur Stellungnah-
me gegeben hat. Hierbei ist der Arbeit-
geber verpflichtet, auch nach entlasten-
den Umständen zu suchen.

Nach Ansicht des Gerichts hatte im vor-
liegenden Fall der Arbeitgeber nicht ausrei-
chend versucht, den Vorgang um die Ver-
abreichung eines falsch dokumentierten
Schmerzmittels aufzuklären. Er hatte zwar
die betroffene Hebamme selbst und die lei-
tende Pflegekraft angehört. Es wäre jedoch
nach Ansicht des Gerichts erforderlich ge-
wesen, auch die anderen behandelnden
Pflegekräfte und die Patienten zu befragen.
Dadurch hätten umfassendere Informatio-
nen über die Abläufe und die Vergabe von
Schmerzmitteln gewonnen werden können.
Insbesondere hätte möglicherweise aufge-
klärt werden können, ob die gekündigte
Hebamme oder eine Kollegin das Schmerz-
mittel verabreicht hat.

Ohne diese Klärung blieb unklar, ob die
Hebamme tatsächlich ein Schmerzmittel
entwendet habe oder nur eine falsche Do-
kumentation der Schmerzmittelgabe zu ver-
antworten habe (Hessisches Landesarbeits-
gericht, Urteil v. 17.6.2008, 4/12 Sa 523/07).

Hinweise: Der Fall zeigt deutlich, wie
wichtig die ausreichende Sachverhaltsauf-
klärung in Fällen der Verdachtskündigung
für den Arbeitgeber ist. In der Praxis ist bei
einem schweren Verdacht gegen einen
Arbeitnehmer folgendes zu raten:
» Zunächst sollte der betroffene Arbeit-

Neues zu der Verdachtskündigung

w e i t e r  n ä c h s t e  S e i t e » » »
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nehmer angehört werden. Hierbei soll-
te darauf geachtet werden, dass der
Arbeitnehmer sich erklären kann und
nicht nur mit den Vorwürfen konfron-
tiert wird. Die Anhörung ist zu doku-
mentieren und sollte in Gegenwart geeig-
neter Zeugen stattfinden.

» Selbst wenn der Arbeitnehmer sich nicht
erklärt oder die Mitwirkung an der Auf-
klärung verweigert sollten alle geeigne-
ten Personen befragt werden, die Kennt-
nisse haben könnten. Wie die o.g. Ent-
scheidung zeigt, sollten grundsätzlich
auch externe Personen wie Kunden oder
Geschäftspartner befragt werden.

» Die Sachverhaltsaufklärung muss wegen
der 2-Wochen-Frist des § 626 BGB ohne
Verzögerungen erfolgen.

» Erst wenn der Sachverhalt soweit wie
möglich aufgeklärt ist, darf gekündigt
werden. Auch die Betriebsratsanhörung
kann erst jetzt stattfinden. Wegen § 626
Abs. 2 BGB sollte nicht zugewartet wer-
den.

» Dem Betriebsrat sind in der Anhörung
alle Erkenntnisse des Arbeitgebers mit-
zuteilen, auch die, die den Arbeitnehmer
möglicherweise entlasten.

Mit Wirkung ab dem Veranlagungszeit-
raum 2006 wurde der Abzug von  Steuer-
beratungskosten als Sonderausgaben aus-
geschlossen. Steuerberatungskosten sind
nach derzeit geltendem Recht nur noch zu
berücksichtigen, wenn sie Betriebsausgaben
oder Werbungskosten darstellen.

Es ist ein Verfahren beim Bundesfinanz-
hof anhängig, das sich mit der Verfassungs-
mäßigkeit des Wegfalls der Abzugsfähigkeit
von Steuerberatungskosten als Sonderaus-
gaben beschäftigt.

Damit nicht massenhaft Einsprüche bei
der Finanzverwaltung eingehen, hat das
Bundesministerium der Finanzen mit
Schreiben vom 14. April 2008 angeordnet,
dass ein Vorläufigkeitsvermerk wegen der

Steuerberatungskosten
als Sonderausgaben

Nichtabziehbarkeit von Steuerberatungs-
kosten als Sonderausgaben in die Einkom-
menssteuerbescheide aufgenommen wird.
Damit können Steuerpflichtige von einer
eventuell für sie positiven Entscheidung des
Bundesfinanzhofes oder des Bundesverfas-
sungsgerichts profitieren.

Auf die Frage, ob entsprechende Steuer-
beratungskosten erklärt wurden, kommt es
für eine eventuell spätere Änderung nicht
an. Die Steuerberatungskosten können
dann noch nacherklärt werden.

Verfahrensrechtlich bedarf es wegen des
Vorläufigkeitsvermerks keines Einspruches
mehr. Es ist aber darauf zu achten, ob der
entsprechende Vorläufigkeitsvermerk im
Einkommenssteuerbescheid enthalten ist.
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Versicherungspflicht eines
geringfügig Beschäftigten bei

Mehrfachbeschäftigung
Für geringfügig Beschäftigte ordnet das

Gesetz grundsätzlich Versicherungsfreiheit
an. Häufig sind Arbeitnehmer jedoch bei meh-
reren Arbeitgebern geringfügig beschäftigt.

Bei der Bestimmung, ob Versicherungs-
freiheit oder -pflicht besteht, sind mehrere
geringfügige Beschäftigungen zusammen-
zurechnen (§ 8 Abs. 2 Satz 1 SGB IV). Wird
durch eine Mehrfachbeschäftigung die Ge-
ringfügigkeitsgrenze von 400,00 € über-
schritten, besteht Versicherungspflicht.

Ist ein Arbeitnehmer bei mehreren Ar-
beitgebern geringfügig beschäftigt, kann
aufgrund einer zum 1. Januar 2009 in Kraft
tretenden Gesetzesänderung unter be-
stimmten Voraussetzungen auch rückwir-
kend eine Versicherungs- und Beitrags-
pflicht festgestellt werden.

Entscheidend für den Beginn der Ver-
sicherungspflicht ist grundsätzlich der Tag
der Bekanntgabe der Feststellung der Ver-
sicherungspflicht durch die Einzugsstelle
oder einen Träger der Rentenversicherung.
Nicht entscheidend ist die Aufnahme des
Beschäftigungsverhältnisses, das zum Über-
schreiten der 400,00 € Grenze und damit
zum Entstehen der Versicherungspflicht
führt. Eine rückwirkende Versicherungspflicht
ist daher im Grundsatz ausgeschlossen.

Allerdings sieht eine nunmehr vom Bun-
destag beschlossene Gesetzesänderung, die
zum 1. Januar 2009 in Kraft getreten ist,
eine rückwirkende Versicherungspflicht

dann vor, wenn der Arbeitgeber vorsätzlich
oder grob fahrlässig versäumt hat, den Sach-
verhalt für die versicherungsrechtliche Be-
urteilung der Beschäftigung aufzuklären.
Mit dieser Gesetzesänderung reagiert der
Deutsche Bundestag auf die sozialgericht-
lichen Entscheidungen, in denen die Mög-
lichkeit einer rückwirkenden Versicherungs-
pflicht generell abgelehnt worden war. Die
Spitzenverbände der Krankenkassen, der
Verband Deutscher Rentenversicherungs-
träger und die Bundesagentur für Arbeit
hatten in ihren sog. „Geringfügigkeits-Richt-
linien“ schon bisher bei Vorsatz und grober
Fahrlässigkeit eine rückwirkende Versiche-
rungs- und Beitragspflicht bejaht, obwohl
hierfür keine gesetzliche Grundlage bestand.
Diese gesetzliche Grundlage wird nunmehr
mit Wirkung zum 1. Januar 2009 geschaf-
fen. Die ergangenen sozialgerichtlichen Ent-
scheidungen sind damit gegenstandslos.

Achtung: Ansprüche der Sozialversiche-
rungsträger auf Beiträge verjähren erst in
vier Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres,
in dem sie fällig geworden sind. Ansprüche
auf vorsätzlich vorenthaltene Beiträge ver-
jähren erst in dreißig Jahren nach Ablauf
des Kalenderjahres, in dem sie fällig gewor-
den sind (§ 25 SGB IV).

Trotz dieser zum 1. Januar 2009 in Kraft
tretenden strengen Anforderungen muss
grundsätzlich der Arbeitnehmer den Arbeit-
geber über die Aufnahme mehrerer Beschäf-
tigungen unterrichten. Der Arbeitnehmer
ist gesetzlich verpflichtet, dem Arbeitgeber

die zur Durchführung des Meldeverfahrens
und der Beitragszahlung erforderlichen
Angaben zu machen und   soweit erforder-
lich   Unterlagen vorzulegen. Bei einer Be-
schäftigung bei mehreren Arbeitgebern be-
steht diese Verpflichtung gegenüber jedem
Arbeitgeber (§ 28 o Abs. 1 SGB IV). Ver-
stößt der Arbeitnehmer vorsätzlich oder
grob fahrlässig gegen diese Verpflichtung,
kann der Arbeitgeber gegen den Arbeitneh-
mer den von diesem zu tragenden Anteil
am rückwirkend eingeforderten Gesamtso-
zialversicherungsbeitrag  ebenfalls rückwir-
kend auch über die übliche Grenze von drei
Monaten hinaus geltend machen (§ 28g
Satz 4 SGB IV).

Zudem stellt ein Verstoß des Arbeitneh-
mers gegen die ihm obliegende Verpflich-
tung eine Ordnungswidrigkeit dar (§ 111
Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 SGB IV).

Zur Vermeidung des Vorwurfs von Vor-
satz und grober Fahrlässigkeit wird Arbeit-
gebern von der Minijob-Zentrale empfoh-
len, den Minijobber vor Beginn der Be-
schäftigung schriftlich nach weiteren Be-
schäftigungen zu fragen.

Die Minijob-Zentrale verweist auf die
von der Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände (BDA) entwickelte
„Checkliste für geringfügig entlohnt oder
kurzfristig Beschäftigte“, die unter
www.handwerk-direkt.de im Mitglieder-
bereich unter dem Stichwort „Sozialrecht“
heruntergeladen werden kann.

Bei BGB-Verträgen beträgt die Höhe der
Verzugszinsen nach § 288 Abs. 1 BGB aktu-
ell 6,62 % (5 % plus den Basiszinssatz
gemäß § 247 Abs. 1 BGB, der zurzeit – seit
1.1.2009 – 1,62 % beträgt).

Bei Rechtsgeschäften, an denen ein
Verbraucher nicht beteiligt ist, beträgt der

Zinssatz nach § 288 Abs. 2 BGB aktuell
9,62 % (8 % plus den Basiszinssatz gemäß
§ 247 Abs. 1 BGB).

(Stand: 7.1.2009, Angaben ohne
Gewähr)

Den jeweils aktuellen Basiszinssatz kön-
nen Sie im Internet einsehen bzw. abrufen
unter der Internet-Adresse www.bundes-
bank.de/presse/presse_zinssaetze.php.

Aktuelle Höhe der Verzugszinsen
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Seit dem 12.12.2008 kann das Euro-
päische Mahnverfahren nach der Verord-
nung (EG) Nr. 1896/2006 genutzt werden.
Streiten zwei Parteien über Geldforderun-
gen und leben sie in verschiedenen EU-Mit-
gliedstaaten, hat der Gläubiger von nun an
die Möglichkeit, schnell und kostengüns-
tig einen Titel zu erhalten, wenn der Schuld-
ner die Forderung voraussichtlich nicht be-
streiten wird. Ab dem 1.1.2009 kann zudem
das europäische Verfahren für geringfügige
Forderungen europaweit genutzt werden.

EU-Mahnverfahren
Bestellt ein Kunde beispielsweise von Deutsch-
land aus über Internet bei einem Computer-
händler in Großbritannien ein Notebook,
das nicht den beworbenen Leistungen ent-
spricht, kann er den Kaufvertrag widerru-
fen und per Standardformular beim zustän-
digen englischen Gericht den Erlass eines
Zahlungsbefehls gegen den Verkäufer hin-

sichtlich des im Voraus gezahlten Kaufprei-
ses beantragen. Insofern muss nicht mehr
nach der jeweiligen einzelstaatlichen Ver-
fahrensordnung vorgegangen werden. 

Um sprachliche Schwierigkeiten zu um-
gehen, ist das entsprechende Antragsfor-
mular auf den Eintrag bestimmter Code-
Nummern ausgelegt. Ist der Antrag nicht
offensichtlich unbegründet, erlässt das Ge-
richt den Zahlungsbefehl. Diesen Zahlungs-
titel stellt es dem Antragsgegner – hier dem
Computerhändler – zu. Er hat dann die
Möglichkeit, den Zahlungsbefehl entweder
zu akzeptieren oder Einspruch einzulegen. 

Legt der Antragsgegner innerhalb von
30 Tagen keinen Einspruch ein, erklärt das
Gericht den Zahlungsbefehl automatisch
für vollstreckbar. Der Antragsteller kann
den Zahlungstitel dann in jedem EU-Mit-
gliedstaat zwangsweise durchsetzen. Im Fall

eines Einspruchs beginnt allerdings ein
gewöhnlicher Zivilprozess.

Das EU-Mahnverfahren findet grund-
sätzlich bei dem Gericht statt, in dessen
Bezirk der Antragsgegner seinen Aufenthalt
hat. Wer demnach in Deutschland wohnt,
muss nicht befürchten, mit einem Zah-
lungsbefehl eines ausländischen Gerichts
konfrontiert zu werden.

EU-Verfahren für
geringfügige Forderungen 
Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 861/2007
findet ab dem 1.1.2009 zudem ein einheit-
liches europäisches Zivilverfahren vor den
Gerichten der EU-Mitgliedstaten – mit
Ausnahme Dänemarks – Anwendung. Da-
nach können Forderungen bis 2.000 €
leichter durchgesetzt werden. Die Verord-
nung gilt – wie das EU-Mahnverfahren –
nur für grenzüberschreitende Fälle. 

EU-Mahnverfahren ist gestartet
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Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Kontakt: Ralf Thielen,

(0 21 83)41 76 23
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Ein Arbeitgeber übernimmt ein gegen
einen Mitarbeiter verhängtes Bußgeld. Die
Zahlung ist als Arbeitslohn zu sehen, wenn
hinter dieser nicht überwiegend eigenbe-
triebliche Interessen stehen.

Das hat der Bundesfinanzhof (BFH) mit
Urteil vom 22. Juli 2008 VI R 47/06 in
Fortführung seiner bisherigen Rechtspre-
chung entschieden. Ein überwiegend eigen-
betriebliches Interesse liegt demnach nur
vor, wenn der jeweils verfolgte betriebliche
Zweck nach einer Gesamtwürdigung der
Begleitumstände im Vordergrund steht und
damit das Interesse des Arbeitnehmers an
der Übernahme von Geldbuße oder -auf-
lage durch das des Arbeitgebers überlagert
wird.

Hintergrund: Im entschiedenen Fall hatte
eine GmbH die Zahlung eines Bußgelds

und einer Geldauflage übernommen, die
gegen ihren Geschäftsführer verhängt wor-
den waren. Dem Geschäftsführer war vorge-
worfen worden, gegen Vorschriften des Le-
bensmittelrechts durch Umetikettieren von
Waren verstoßen zu haben. Ihm war des-
halb ein Bußgeld von insgesamt etwa
17.000 DM auferlegt worden. Der Ge-
schäftsführer muss die von der GmbH über-
nommenen Beträge laut Urteil als Arbeits-
lohn versteuern.

Er kann die Buße auch nicht als Wer-
bungskosten geltend machen. Der BFH hat
darauf hingewiesen, dass der Arbeitnehmer
Bußgeld oder Geldauflage nicht als
Werbungskosten abziehen kann. Auch nicht
in dem Fall, wenn die Zahlungsverpflich-
tung Folge schuldhafter Handlungen ist,
die in der beruflichen Aufgabenerfüllung
des Arbeitnehmers liegen. Der Bundesfi-

Übernimmt Arbeitgeber Geldbuße,
gilt diese als Arbeitslohn

nanzhof weist auf die ausdrückliche Rege-
lung im Einkommensteuergesetz hin, der
zufolge Geldbußen, die eine Behörde der
Bundesrepublik Deutschland festgesetzt
hat, nicht als Werbungskosten abziehbar
sind. Auch ein Werbungskostenabzug von
Geldauflagen i.S. des § 153a der Straf-
prozessordnung scheidet aus, soweit diese
Auflagen nicht lediglich der Wiedergut-
machung des durch die Tat verursachten
Schadens dienen.

Hinweis: Zahlungen des Arbeitgebers für
seine Arbeitnehmer sind in der Regel immer
zu versteuern. Davon gibt es nur wenige,
gesetzlich genau festgelegte Zahlungen, die
steuerfrei gewährt werden können. In-
formationen welche Zahlungen das sind,
erhalten Sie bei Ihrem Steuerberater und
natürlich auch bei Ihrer Kreishandwerker-
schaft.
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Jedes Ausbildungsjahr versuchen einige
wenige Auszubildende, alle erdenklichen
Unkosten vom Arbeitgeber ersetzt zu be-
kommen. Dazu gehören auch immer wie-

der die Fahrtkosten zur Berufsschule. Die
Verpflichtung des Betriebs beschränkt sich
jedoch auf die Freistellung des Mitarbeiters
und die Weiterzahlung des Arbeitslohns
während des Schulbesuchs.

Der Fall: Der klagende Auszubildende muss
eine auswärtige Berufsschule besuchen, da

es nur dort eine Fachklasse für seinen Aus-
bildungsgang gibt. Er war der Meinung, da
der Schulbesuch berufliche Gründe habe,
müsse sein Arbeitgeber die Fahrtkosten er-

setzen. Zur Begründung verwies er auf tarif-
vertragliche Bestimmungen, wonach der
Arbeitgeber die Kosten des Schulbesuchs
zu tragen hat, wenn er den Besuch der aus-
wärtigen Berufsschule veranlasst hat.

Die Entscheidung: Das Gericht wies mit
seinem Urteil die Zahlungsklage des Aus-

zubildenden ab. Das Landesarbeitsgericht
befand nun, der Begriff «veranlassen» müsse
eng ausgelegt werden.

Eine Fahrtkostenerstattung komme nur
infrage, wenn der Ausbilder quasi auf den
Besuch einer bestimmten Schule bestanden
habe. Das sei hier nicht der Fall.

Dass nur eine bestimmte Schule über
eine entsprechende Fachklasse verfüge,
könne nicht dem Arbeitgeber zugerechnet
werden (LAG Rheinland-Pfalz, Urteil v.
18.9.2008, 10 Sa 199/08).

Hinweis: Dieses Urteil entspricht der stän-
digen Rechtsprechung des Bundesarbeits-
gericht, aber anscheinend versuchen trotz-
dem jedes Jahr der ein oder andere Auszu-
bildende erneut, jegliche Kosten erstattet
zu bekommen.
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Alle Jahre wieder: Arbeitgeber muss
Fahrt zur Berufsschule nicht bezahlen

So werden Sie im Internet gefunden!

Fließtextanzeige inkl. Internet-Adresse
(sechsmalige aufeinanderfolgende Schaltung Voraussetzung)

Firma:

Name:

Straße: PLZ/Ort:

Telefon: Unterschrift:

Bankverbindung Kto: BLZ:

Bank:
Rubrik: *Preise pro Erscheinungstermin und zzgl. Mehrwertsteuer

Mit Hilfe unserer neuen Rubrik Online-Br@nchenführer, die ab der nächsten Ausgabe des FORUMs fester Bestandteil
des Magazins wird, wird Ihr Internetauftritt gefunden! Lassen Sie Ihre www-Adresse mit einer kurzen Werbebotschaft
hier eintragen.
Die Kosten betragen pro Ausgabe lediglich 9,50 €* für 2 Zeilen, für jede weitere Zeile zahlen Sie 4,50 €*, jeweils zzgl. MwSt.

Damit es schnell geht, faxen Sie einfach diese Couponanzeige ausgefüllt an unsere Faxnummer:
Image Text Verlags Gesellschaft mbH, 02183 417797 oder rufen Sie uns einfach an Telefon 02183 334.

s Ja, wir möchten ab sofort folgenden Text veröffentlichen (max. 30 Zeichen je Zeile):
(Telefon-, Faxnummer sowie E-Mail-Adressen werden nicht aufgenommen)

Erscheinung in Forum Bergisches Land im Sonderteil „Online-Br@nchenführer“ Schaltung soll erfolgen:
9.50 € (2 Zeilen), jede weitere Zeile 4,50 € s 6 x s 12 x (5 % Rabatt) s 18 x (10 % Rabatt)
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Die Partner und Ehrengäste waren sich
einig über den richtigen Kurs der Gesamt-
schule Reichshof, als am Samstag, dem 29.
November im Forum des Schulzentrums
Eckenhagen in einem Festakt vier weitere
Lernpartnerschaften ins Leben gerufen wur-
den. Bürgermeister Gregor Rolland drück-
te dies so aus: „Die positiven Nachrichten
über unsere Gesamtschule reißen nicht ab.
Nach der Lernpartnerschaft mit einem Ju-
wel unserer Gemeinde, der Firma Elektri-
sola, kommen heute vier weitere Lernpart-
nerschaften aus verschiedenen Sparten hin-
zu. Damit wird die Gesamtschule Reichs-
hof erneut an die Spitze des Kreises
gebracht.“

Schulleiter Dieter Ströhmann konnte
zahlreiche Gäste begrüßen, allen voran
Thorsten Flitsch von der Firma Elektrisola
und die Vertreter der neuen Lernpartner:
Hannelore Hoppe, MediClin Reha-Zen-
trum Eckenhagen, Heinz Gerd Neu, Kreis-
handwerkerschaft Bergisches Land, Ralf
Schmallenbach, AOK Regionaldirektion
Rheinland und Gernot Wölfer von der

Volksbank Oberberg. Darüber hinaus
wohnten auch Marion Grau, Leitende Re-
gierungsschuldirektorin der Bezirksregie-
rung Köln, Helene Hammelrath, MdL, Dr.
Gero Karthaus, MdL, Klaus Ostermeier,
Schulpflegschaftsvorsitzender der Gesamt-
schule Reichshof und Arthur Broch, Schul-
rat in Gummersbach, der festlichen Veran-
staltung bei. Gestaltet wurde diese von
Schwarzlichttheater und Kartenzauberei
durch „Monini und seine Gaukler“ sowie
durch Musikdarbietungen der Musikklasse
6e unter Leitung von Ingo Thape.

Marion Grau hob in ihrem Grußwort
die Stimmigkeit der neuen Lernpartner-
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Schule und Wirtschaft gehen weiter aufeinander zu

Vier neue Lernpartnerschaften an der
Gesamtschule Reichshof ratifiziert

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Kontakt: Ralf Thielen,

(0 21 83)41 76 23

schaften mit den Bausteinen des Schulpro-
gramms der Gesamtschule Reichshof und
mit den Auszeichnungen der Schule als
„Gütesiegelschule“ und als „Gut Drauf
Schule“ hervor. Ulrich Hölländer, der Ko-
ordinator von KURS (Kooperation von Un-
ternehmen und Schulen in der Region) mo-
derierte eine Talkrunde, in der die Partner

ihre Motive erläuterten. Thorsten Flitsch
zog eingangs eine positive Bilanz der zwei-
jährigen Lernpartnerschaft. Assistiert wurde

w e i t e r  a u f  S e i t e  3 8 » » »
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ihm von Viktoria Schenk, Klasse
9d, die ihr Statement auf Chine-
sisch vortrug – Folge der von der
Firma Elektrisola gesponserten
Chinesisch-Kurse an der Ge-
samtschule Reichshof. Hanne-
lore Hoppe wies auf die Not-
wendigkeit von Fachkräften hin.
Schülern einen Einblick in Ge-
sundheitsberufe zu geben und
zu werben sei das eine, das an-
dere aber sei die Zuversicht, den
Patienten durch Theater, Aus-
stellungen und andere Veranstal-
tungen der Schülerinnen und
Schüler Mut und Freude zu ver-
mitteln.

Ralf Schmallenbach skizzier-
te zwei Motive. Einerseits gehe
es der AOK darum, die vielseiti-
ge und attraktive Ausbildung an
die Schüler heranzubringen, an-
dererseits gehe es ihm auch um
ein gesellschaftliches Problem:
Gesundheitsvorsorge. Dabei
machte er den Eltern im Publi-
kum ein Kompliment: „Gut dass
Sie heute morgen hierher ge-
kommen sind. Sie zeigen, dass
Sie uns unterstützen, denn beim
Thema Gesundheit müssen wir
die Eltern mit im Boot haben,
damit das Gelernte der Schüle-
rinnen und Schülern auch zu
Hause umgesetzt wird.“

Heinz Gerd Neu betonte:
„Wir machen das hier und heute
zum ersten Mal. Die 8000 Be-
triebe, die ich vertrete, verspre-
chen einem zu erwartenden
Fachkräftemangel vorzubeugen.
Wir haben hoch attraktive Be-

rufe zu bieten. Der Gesamtschu-
le Reichshof bieten wir den Aus-
tausch mit unseren Ausbildungs-
zentren und unsere Fachlehrer
an. Ich hoffe, dass diesem Schritt
viele andere Schulen folgen.“

Gernot Wölfer merkte an,
dass sich Schülerinnen und
Schüler in der Berufsorientie-
rung von jungen Mitarbeitern
vielfach besser in die Anforde-
rungen der Bank- und Finanz-
berufe einweisen lassen als von
Lehrern. Auch er warb für sein
Institut als Ausbildungsort.

Sichtlich froh gestimmt wer-
tete Dieter Ströhmann den Ab-
schluss der weiteren Partner-
schaften: „Berufsorientierung
spielt an unserer Schule eine zen-
trale Rolle. Unser Konzept deckt
mittlerweile auch die Oberstufe
ab. Wir wissen aus der Lern-
psychologie, dass Inhalte durch
Praxis haften bleiben. Das gilt
auch für die jetzt noch vielfäl-
tiger gewordenen Möglichkeiten
der Begegnung unserer Schüle-
rinnen und Schüler mit der Ar-
beitswelt.“ Ausdrücklich dank-
te Dieter Ströhmann Barbara
Heuser und Annette Schößler,
die seitens der Gesamtschule
Reichshof maßgeblich Anteil am
Zustandekommen der neuen
Partnerschaften hatten.

Zu den Klängen der „Feuer-
werksmusik“ von Händel leite-
te Dezernentin Marion Grau
abschließend die Übergabe der
Vertragsurkunden.
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Die Wärmepumpe ist für
viele ein Thema – das zeigte die
hohe Besucherzahl auf dem 2.
Rheinisch-Bergischen Wärme-
pumpentag im großen Sitzungs-
saal der Kreishandwerkerschaft
Bergisches Land. Rund 150 inte-
ressierte Besucher waren gekom-
men, um sich über das Heizen
mit Umweltwärme zu informie-
ren. Dazu eingeladen hatten der
Rheinisch-Bergische Kreis und
die Kreishandwerkerschaft in
Kooperation mit der Energie-
Agentur NRW, der Kreisspar-
kasse Köln, der VR-Bank und
der BELKAW.

„Wir möchten Ihnen nahe
bringen, wovon wir glauben,
dass es in Zukunft gut und wich-
tig sein wird“, begrüßte Heinz
Gerd Neu die Gäste. „Wir wol-
len Energiesparkreis werden,
und ob das klappt, hängt auch
entscheidend von der Aufklä-
rung ab.“ Marcus Otto von der
Kreishandwerkerschaft Bergi-
sches land ergänzte: „Sie alle sol-
len über die neuesten Entwick-
lungen Bescheid wissen, und
wenn heute in den Medien von
Energieeinsparung die Rede ist,
sprechen wir immer auch über
die Wärmepumpe“. Im Grunde
gleicht die Technologie der Wär-
mepumpe der eines „umgekehr-
ten Kühlschrankes“: Während
bei Kühlschränken die Innen-

wärme nach außen abgeleitet
werde, entziehe die Wärmepum-
pe der Umwelt die stets vorhan-
dene Wärme und leite sie an das
Heizsystem weiter. Die Wärme-
pumpe nutze dabei die gespei-
cherte Sonnenwärme aus der
Erde, dem Grundwasser oder
der Luft. 

Vorträge von Herrn Schröder
vom Wärmepumpenmarktplatz
NRW und Herrn Fischer von
der Firma Buderus klärten die
Zuhörer in sehr informativen
Beiträgen aus. So führten Sie u.
a.  aus, dass man den höchsten
Wirkungsgrad mit einer so ge-
nannten Wasser/Wasser-Wär-
mepumpe erreiche. Für sie muss
jedoch ein Brunnen gebohrt wer-
den, und das bringe ein erhöh-
tes Risiko mit sich. Der Grund:
In unserer Region befinden sich
besonders viel Eisen und Man-
gan in der Erde, und darunter
leiden die Wärmeüberträger, die
Brunnen setzen sich zu.

Ein weiterer großer Vorteil:
Die Wärmepumpe schone die
Umwelt, ihre Emissionen seien
um etwa 60 Prozent niedriger
als bei Öl oder Gas. Außerdem
sei man damit „unabhängiger von
Entscheidungen der Energiepo-
litik – sprich: von Preiserhöhun-
gen“. Diese schlagen nur zu rund
einem Viertel zu Buche.

2. Rheinisch-Bergischer
Wärmepumpentag 

FORUM 1/2009
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Betriebsjubiläen
100 JAHRE
» Frank Noß 5.12.2008

Wiehl, Bäckerinnung

75 JAHRE
» Melanie Stöcker / Karl-Wilhelm Stöcker 1.12.2008

Nümbrecht, Friseurinnung

50 JAHRE
» Christine Kirchner 6.1.2009

Wermelskirchen, Friseurinnung
» Peter Harens Elektroanlagen GmbH 4.3.2009

Bergisch Gladbach, Elektroinnung

25 JAHRE
» Weiß GmbH 21.2.2009

Kürten, Maler- und Lackiererinnung
» Becker Dachdeckerei Thomas Becker e.K. 22.2.2009

Gummersbach, Dachdeckerinnung

Runde Geburtstage
» Dieter Himperich 11.2.2009 55 Jahre

Obermeister der Fleischerinnung

» Rolf Hausmann 22.2.2009 60 Jahre
Vorstandsmitglied der Elektroinnung

» Bernd Schätzmüller 2.3.2009 65 Jahre
Vorstandsmitglied der Innung für Metalltechnik

» Udo Napiwotzki 8.3.2009 50 Jahre
Stellv. Obermeister der Tischlerinnung

» Helmut Glunz 25.3.2009 50 Jahre
Vorstandsmitglied der Innung für Metalltechnik

» Peter Harens 6.2.2009
Bergisch Gladbach, Elektroinnung

Goldene Meisterbriefe
» Claus Hans 12.2.2009

Wiehl, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

Goldener Meisterbrief
für Friedel Weiß
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Am 18. Dezember 1958 legte
Herr Friedel Weiß die Meister-
prüfung im Maler- und Lackie-
rer-Handwerk vor dem Meister-
prüfungsausschuss der Hand-
werkskammer zu Köln  abgelegt.
Aus diesem Grund wurde Herrn
Weiß durch Herrn Obermeister
Willi Reitz und Herrn Haupt-
geschäftsführer Heinz Gerd Neu
der „Goldene Meisterbrief“
überreicht.

Herr Weiß hat in den Jahren
1950 bis 1953 seine Lehre als

Maler absolviert und legte im
Jahre 1953 erfolgreich seine Ge-
sellenprüfung ab. Von 1958 bis
1984 war Herr Weiß selbstän-
dig und bildete in den Jahren
1977 bis 1980 zwei Lehrlinge
aus. Die Mitgliedschaft in der
Maler- und Lackiererinnung
begann im Jahre 1958 und be-
steht bis zum heutigen Tag
durch seinen Sohn, Herrn Uwe
Weiß, der im Jahre 1984 den
Betrieb übernommen hat.

Wir gratulieren herzlich!

Neue Innungsmitglieder
» WME Systembau GmbH

Waldbröl, Baugewerksinnung
» Roland Pizzato e. K.

Radevormwald, Baugewerksinnung
» Andreas Rulof

Gummersbach, Baugewerksinnung
» Adolphs Bautenschutz GmbH

Engelskirchen, Baugewerksinnung
» Werner Timme

Reichshof, Elektroinnung
» Bianca Eggers

Leichlingen, Friseurinnung
» Markus Kombüchen

Bergisch Gladbach, Innung für Metalltechnik
» Andre Wehner

Nümbrecht, Innung für Metalltechnik
» Volker Schmidt

Gummersbach, Kraftfahrzeuginnung
» GbR Michael und Andreas Beyer

Bergisch Gladbach, Maler und Lackiererinnung
» Helmut Galow

Wermelskirchen, Maler und Lackiererinnung

Datenumstellung:
Falls Ihre Jubiläen,
Geburtstage, etc.
fehlen sollten,
setzen Sie sich mit
uns in Verbindung!
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In der Innungsversammlung
für Sanitär- und Heizungstech-
nik wurde Herr Ludwig Weschen-
bach zum Ehrenlehrlingswart er-
nannt und erhielt darüber hinaus
für sein Engagement die Silber-
ne Ehrennadel des Verbandes.

Obermeister Udo Tang führ-
te bei der Verleihung aus, dass
es für ihn ein besonderer Anlass
sei, Herrn Weschenbach, wel-
cher langjähriger Lehrlingswart
für die Innung für Sanitär- und
Heizungstechnik für den Ober-
bergischen Kreis und zuletzt
auch für die neue Innung Ber-

gisches Land gewesen sei, aus-
zuzeichnen und zu danken. Es
war ihm daher eine besondere
Ehre, Herrn Weschenbach zum
Ehrenlehrlingswart zu ernen-
nen. Denn diese Ernennung sei
erstmalig in der Geschichte der
Innung und die Ehrung sei die
erste Ehrung der neuen Innung
Bergisches Land.

Herr Weschenbach hat sich
in der Vergangenheit sehr um das
Wohl der Auszubildenden geküm-
mert und war für alle ein wert-
voller Ansprechpartner. Einen
herzlichen Dank hierfür.

Ehrung für Ludwig
Weschenbach

Festlich geschmückt waren die
Tische im Sitzungssaal im Staffel-
geschoss des Gebäudes der Kreis-
handwerkerschaft, Kerzen und
entsprechende musikalische Un-
termalung verbreiteten vorweih-
nachtlichte Stimmung – und fest-
lich gestimmt waren auch die Teil-
nehmer an der Weihnachtsfeier
der Altmeister der Bäckerinnung.

Ehrenobermeister Bernd
Kreffter und Obermeister Ulrich
Lob freuten sich zusammen mit
Kreishandwerksmeister Bert

Emundts und Hauptgeschäfts-
führer Heinz Gerd Neu beson-
ders darüber, dass zu dieser Weih-
nachtsfeier so viele Altmeister
mit ihren Gattinnen erschienen
waren. Erinnerungen wurden
ausgetauscht und Anekdoten
erzählt, es wurde gefachsimpelt
– und das alles natürlich bei Kaf-
fee und Kostproben des Kön-
nens der Bäckermeister. 

Fazit aller Beteiligten: Eine
gemütliche und gelungene Weih-
nachtsfeier!

Bäckerinnung

Weihnachtsfeier
der Altmeister

Zum bundesweiten Stylisten- und Lehr-
lingsfrisieren hatte die Friseurinnung Müns-
ter eingeladen. Der Berufsnachwuchs konn-
te hier sein Können unter Beweis stellen.
Die 12 Auszubildenden der Friseurinnung
Bergisches Land haben sich bei den einzel-
nen Wettbewerben sehr gut platziert. Die
Teilnehmer erreichten Platzierungen im ein-
zelnen: 
Kosmetik: Tages Make up
Nadja Midden, 2. Lehrjahr, im Salon

Norbert Migge, Leverkusen
Joanna Kotthaus, 1. Lehrjahr, im Salon

Kultkomplexx, Hückeswagen
Orlando Ciaramella, 1. Lehrjahr, im Salon

Brückmann, Leverkusen
Herrenfach – Fönfrisur
1. Platz Lisa Schneppenheim, 1. Lehrjahr,

im Salon Harlekiel, Wermelskirchen

2. Platz Jessica Morawietz, 2. Lehrjahr, im
Salon Steffens, Burscheid

Damenfach – Fönfrisur
1. Platz Evelyne Blicke, 1. Lehrjahr, im

Salon Kultkomplexx, Wermelskirchen
4. Platz Seher Durmaz, 2. Lehrjahr, im

Salon Milan, Hückeswagen
6. Platz Ceylan Ibisoglu, 2. Lehrjahr, im

Salon Schwarz, Wipperfürth
Damenfach – Schnitt und Fönfrisur
1. Platz Jessica Kroisl, 3. Lehrjahr, im Salon

Ernhardt, Wermelskirchen 
Kreative Hochsteckfrisur am Modell
1. Platz Dennis Tahiri, Junior, im Salon

Steffens, Burscheid
9. Platz Seher Durmaz, 2. Lehrjahr, im

Salon Milan, Hückeswagen
10. Platz Vanessa Lehwing, 2. Lehrjahr im

Salon Brückmann, Leverkusen 
13. Platz Lisa Grünweller, 1. Lehrjahr, im

Salon Ernhardt, Wermelskirchen 
Jessica Kroisl, 3. Lehrjahr, im Salon

Ernhardt, Wermelskirchen
Nadine Antunes, 1. Lehrjahr, im Salon

Lenz, Burscheid

Wir gratulieren den Teilnehmern recht herz-
lich zu diesen Erfolgen und freuen uns mit
über das gelungene Abschneiden bei dieser
Veranstaltung.

Erfolgreiche Teilnahme der Auszubildenden der Friseurinnung Bergisches Land

Großer Preis von Westfalen – Europas Jugend frisiert
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30.1.2009, 19.00 Uhr
Lossprechungsfeier der Innung für Metalltechnik
Schloss Ehreshoven, Ehreshoven 27, 51766 Engelskirchen

2.2.2009, 18.30 Uhr
Jahresempfang der Kreishandwerkerschaft
Kultur- und Veranstaltungszentrum „Alte Drahtzieherei“,
Wupperstr. 8, 51688 Wipperfürth

5. – 7.2.2009 Uhr
Innungsfahrt der Dachdeckerinnung
zur Firma ROTO Dach- und Solartechnologie, Bad Mergentheim

9.2.2009, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Baugewerksinnung

26.2.2009, 20.00
Lossprechung der Innung für Informationstechnik
Restaurant „Haus Rheindorf“, Altenberger-Dom-Str. 130,
51467 Bergisch Gladbach

3.3.2009, 18.00 Uhr Uhr
Vorstandssitzung der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

11.3.2009, 18.00 Uhr
Innungsversammlung der Dachdeckerinnung

12.3.2009, 9.00 – 16.30 Uhr
Seminar: Die VOB ist bei Privatkunden (Verbrauchern) tot,
es lebe das Forderungssicherungsgesetz – Außenstände minimieren –
Zahlungen beschleunigen – Wegweiser zu Ihrem Geld
Sitzungssaal der IKK Nordrhein, Wilhelm-Breckow-Allee 6,
51643 Gummersbach

18.3.2009, 9.00 – 16.30 Uhr
Seminar: Die VOB ist bei Privatkunden (Verbrauchern) tot,
es lebe das Forderungssicherungsgesetz – Außenstände minimieren –
Zahlungen beschleunigen – Wegweiser zu Ihrem Geld
Sitzungssaal der Kreishandwerkerschaft

19.3.2009, 15.00 Uhr
Innungsversammlung der Maler und Lackiererinnung

25.3.2009, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Dachdeckerinnung

6.5.2009, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

16.6.2009, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Dachdeckerinnung

6.7.2009, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

27.8.2009, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Dachdeckerinnung

7.9.2009, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung für
Sanitär- und Heizungs-
technik
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